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Es ist an sich zu begrüssen, dass in und durch Basel grosse Laufveranstaltungen 
durchgeführt werden. Sie fördern die Gesundheit, machen für Viele die Stadt bekannter und 
erlebbarer. 3 Länderlauf, Basler Bruggelauf, Basler Marathon, Slow-Up Basel-Dreiland und 
Basler Stadtlauf sind einige Beispiele solcher Grossereignisse. 

Unvermeidlicherweise bringen solche Veranstaltungen aber auch Einschränkungen für die 
Bevölkerung mit sich. Die zu Fuss Gehenden können sich noch am besten damit abfinden. 
Der ÖV kann in der Regel weiterfahren und die Velofahrenden finden auch meistens einen 
Weg zu ihrem Ziel. Wesentlich schwieriger wird die Situation für die Automobilisten.  

Oft – aber nicht immer – werden entlang der Routen die Anwohner und Anwohnerinnen über 
die Einschränkungen während des Anlasses informiert. Dies ist aber natürlich bei den nicht 
Ortsansässigen nicht der Fall. Es müssen oft grosse Umwege in Kauf genommen werden 
oder eine Fahrt zum Zielort ist gänzlich unmöglich. Dies ist nicht nur frustrierend sondern 
führt auch zu unnötigen Suchverkehr zu einer geeigneten Ausweichroute. Eine bessere 
Information über die Verkehrsanordnungen bei solchen Anlässen ist deshalb angezeigt. 

In diesem Zusammenhang bitte ich die Regierung, folgende Fragen zu beantworten: 

- Gibt es eine Pflicht für alle Veranstalter solcher Grossereignisse, die Route im Internet 
zu publizieren? Einige tun dies, andere nicht. 

- Falls dem nicht so ist, warum ist dies nicht der Fall? 

- Wie können die bei solchen Grossveranstaltungen getroffenen Verkehrsmassnahmen 
(Umleitungen, Sperrungen, Parkverbot etc. mit Zeitangabe) in geeigneter Form 
publiziert werden? 
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